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Vorwort 

Zolltarif, Zölle, Aussenhandelsstatistik: Für viele ein Buch mit sieben Siegeln. 

Die Elektro Datenbank Schweiz (ELDAS) verwaltet als eigenständige Selbsthilfeorganisation im 
Auftrag ihrer Mitglieder (identisch mit den VES-Mitliedern) eine Fülle von Informationen zu 
elektrotechnischen Artikeln. Diese sind artikelindividuell im sog.«eKatalog» für Zugriffsberech-
tigte hinterlegt. Nachstehend der Informationsauszug zu einem Installationsrohr aus Kunststoff 
eines italienischen Herstellers. Zuunterst im Bild figuriert nebst dem Herkunftsland auch die 
sog. «Zolltarifnummer» zu diesem Artikel. Sie wird vom Hersteller bzw. Lieferanten mitgeteilt, 
der sich dabei an den Tarifnummern des international Harmonisierten Systems orientiert. 

Auszug aus dem eKatalog 

Im grenzüberschreitenden Warenverkehr spielen diese Zolltarifnummern eine entscheidende Rolle. Auf sie referenziert 
ist die Erhebung von Zöllen und anderen Abgaben. Auf den Zolltarifnummern basieren auch die Aussenhandelsstatisti-
ken eines Landes. Diese geben Auskunft über den internationalen Warenaustausch und liefern damit interessante In-
formationen zu Handels- und Warenströmen. 

Zweck der vorliegenden Dokumentation ist es, etwas Licht in diese Angelegenheit zu bringen. Die Erstausgabe datierte 
vom Oktober 2020. Eine Neuausgabe wurde notwendig, weil die Schweiz per 1. Januar 2024 die Industriezölle aufhob, 
was auch eine Vereinfachung der Zolltarifstruktur für Industrieprodukte mit sich brachte. Zu guter Letzt wurde Ende 
2025 die grafische Benutzeroberfläche der Datenbank «SwissImpex» der schweizerischen Aussenhandelsstatistik 
grundlegend neugestaltet, weshalb auch dieser Abschnitt überarbeitet wurde. Der Autor beschränkt seine Ausführun-
gen auf Grundkenntnisse, welche immerhin helfen sollen, auch auf weitergehende Informationsquellen zuzugreifen. 

Diese Dokumentation existiert lediglich als PDF. Darin enthaltene Links sind aktiviert und leiten beim Anklicken direkt 
weiter. 

Reinach, im März 2026 

Jörg Reimer 
Präsident Elektro Datenbank Schweiz (ELDAS) und 
Verband Elektrogrosshandel Schweiz (VES) 
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1 Der Schweizer Zolltarif  

Rechtliche Grundlage des Schweizer Zolltarifs bildet das Zolltarifgesetz (ZTG) vom 9. Oktober 1986, insbesondere 
dessen Anhang 1 mit dem sog. Generaltarif, vom Bundesrat mit Wirkung ab 1. Januar 2024 geändert. Der Schweizer 
Zolltarif beruht, wie die meisten Zolltarife weltweit, auf dem international gültigen Harmonisierten System (HS). Die-
ses wird von der Weltzollorganisation (englisch: World Customs Organization, WCO) verwaltet und weiterentwickelt. 

1.1 Allgemeines zum Harmonisierten System (HS) 

Die Schweiz hat das HS mit Wirkung ab 1988 übernommen. Gesetzliche Grundlage bildet das von der Schweiz ratifizierte 
Internationale Übereinkommen über das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (sog. HS-
Nomenklatur). Das Übereinkommen wird aktuell von 163 Vertragsparteien (Staaten) angewendet, darunter die führen-
den Wirtschaftsnationen China und die USA, ebenso die EU mit ihren Mitgliedstaaten. 

Die HS-Nomenklatur umfasst rund 5'000 Warengruppen, die durch einen sechsstelligen Code bezeichnet und gemäss 
festen Regeln in einer rechtlichen und logischen Struktur angeordnet sind. Den Vertragsparteien steht es frei, zusätzlich 
zur einheitlichen sechsstelligen Gliederung der HS-Nomenklatur weitere Unterteilungen zum Einreihen von Waren vor-
zunehmen. So verwendet die Schweiz in ihrem Zolltarif achtstellige Tarifnummern. Auch die Kombinierte Nomenklatur 
(KN) der EU im sog. Gemeinsamen Zolltarif, der für alle EU-Mitgliedstaaten gilt, verwendet achtstellige Nummern. Die 
USA verwenden in ihrer Harmonized Tariff Schedule ebenfalls achtstellige Tarifnummern, welche zu rein statistischen 
Zwecken um zusätzliche zwei Stellen erweitert sind. 

1.1.1 Struktur des Harmonisierten Systems (HS) 

Die Nomenklatur des HS führt systematisch alle Waren auf, die international gehandelt werden. Das HS gruppiert diese 
Waren in: 

Abschnitte (römische Ziffern); 
Kapitel (arabische Ziffern); 
Tarifnummern (arabische Ziffern, die ersten sechs Stellen). 

Die Nomenklatur des HS enthält insgesamt 21 Abschnitte, 97 Kapitel und etwa 5600 Tarifnummern (Codes). 

1.1.2 Aufbau der Tarifnummer 

Am Beispiel des im Vorwort aus dem eKatalog aufgezeigten KRFWG Weichplastikrohr flexibel PM Plastic Materials FLEX 
SuperBlu, eingereiht im Abschnitt VII (Kunststoffe und Waren daraus; Kautschuk und Waren daraus) unter die Tarif-
nummer 3917.3200: 

 

HS-Nomenklatur CH-Nomenklatur 

39 17. 32 00 

Kapitel Ordnungsnummer Unternummer HS Schweizerische 

(nationale) Unternummer 

• Die beiden ersten Zahlen von 01 bis 97 bilden die Kapitelnummern; 

• die zwei nächsten Zahlen bilden die Ordnungsnummern innerhalb der Kapitel; 

• danach folgen, in der Schweiz durch einen Punkt getrennt, die Unternummern des HS; 

• die beiden letzten Zahlen der achtstelligen Tarifnummer sind schweizerische (nationale) Unternummern. 

  



Zolltarif, Zölle und Aussenhandelsstatistik 

 

    3 

Das als Beispiel aufgeführte flexible Installationsrohr aus Kunststoff (Polypropylen) ist unter 3917 im Absatz « - andere 
Rohre und Schläuche» eingereiht. Unter 3917 gibt es auch einen Absatz mit mehreren Tarifnummern für « - steife Rohre 
und Schläuche». 

Im internationalen Vergleich kann es zu einer nahezu vollständigen Übereinstimmung der Zolltarifgliederung kommen, 
wie die nachfolgenden Beispiele des Absatzes « - andere Rohre und Schläuche» unter 3917 zeigen: 

Auszug aus dem Schweizer Zolltarif, Position 3917 (Rohre und Schläuche etc. aus Kunststoffen, andere Rohre und 

Schläuche) 

 

Auszug aus dem Gemeinsamen Zolltarif der EU, Position 3917 

Im Ergebnis stellen wir fest, dass Aufbau und Umschreibungen der Zolltarifnummern in der Schweiz und in der EU (gilt 
für alle Mitgliedstaaten) fast identisch sind. Es gibt höchstens ein paar sprachliche Abweichungen. 
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Wenn die Schweiz «Zubehör dazu (z.B. Nippel, Bogen, Verbindungsstücke)» erwähnt, so ist in der EU von «Formstücke, 
Verschlussstücke und Verbindungsstücke (Kniestücke, Flansche und dergleichen)» die Rede. Die Schweiz hat die Um-
schreibung etwas gekürzt und verwendet teils andere Ausdrücke. 

Ebenfalls kann festgestellt werden, dass weder die Schweiz noch die EU bei den beiden letzten Zahlen nationale Unter-
nummern eingeführt haben. Diese lauten einfach auf «00». In diesem Bereich kann es zu grösseren Abweichungen 
kommen, wie noch aufgezeigt werden soll. 

Auszug aus dem Harmonized Tariff Schedule der USA, Position (Heading) 3917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier sehen wir, dass der Zolltarif der USA (Harmonized Tariff Schedule, deutsch: Harmonisiertes Zolltarifschema) mit 
Bezug auf den Absatz «andere Rohre und Schläuche», hier als «Other tubes, pipes and hoses» bezeichnet, praktisch 
gleich aufgebaut ist wie im Schweizer Zolltarif und im Gemeinsamen Tarif der EU. Auch die letzten beiden Zahlen (nati-
onale Unternummer) in der Spalte «Heading / Subheading» stehen auf «00» und haben keine zusätzliche Gliederung 
erfahren. 

Im Harmonized Tariff Schedule der USA ist jedoch als zusätzliche Feingliederung eine Spalte «Stat. Suffix» (=Statistical 
Suffix) aufgeführt. Diese dient lediglich statistischen Zwecken. Im konkreten Beispiel ermöglicht diese statistische Fein-
gliederung zur Tarifnummer 3917.32.00, zwischen Kunststoffrohren aus PVC, Polyethylen und Anderen zu unterschei-
den, was in der Schweiz und in der EU nicht der Fall ist. Die eigentlichen Zölle sind aber auch in den USA nur auf die 
achtstelligen Tarifnummern referenziert. 

1.1.3 Beispiel einer im internationalen Vergleich stark abweichenden Zolltarifgliederung 

Wir orientieren uns an einem Druckschalter, einerlei ob Aufputz (AP) oder Unterputz (UP). Er wird im Schweizer Zolltarif 
im Abschnitt XVI «Maschinen und Apparate, elektrotechnische Waren und Teile davon, …» in der Position 8536 «Geräte 
zum Unterbrechen, Trennen, Schützen, Abzweigen, Verbinden oder Anschliessen elektrischer Stromzweige (z.B. Schal-
ter …)», unter die Tarifnummer 8536.5000 «- andere Schalter, Trenner und Kommutatoren» eingereiht. 
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Auszug aus dem Schweizer Zolltarif, Tarifnummer 8536.5000 

Damit hat es sich. Die Schweiz kennt unter dieser Zolltarifnummer auf die letzten beiden Ziffern bezogen keine beson-
dere nationale Unternummer. Diese lautet einfach auf «00». 

Ungleich anders sieht es mit Bezug auf die entsprechenden Tarifpositionen im Gemeinsamen Zolltarif der EU und im 
Harmonized Tariff Schedule der USA aus: 

Auszug aus dem Gemeinsamen Zolltarif der EU, HS-Position 8536 50 

Der Gemeinsame Zolltarif der EU enthält unter dem Absatz «- andere Schalter», HS-Position 8536 50, auf die letzten 
beiden Zahlen bezogen 7 (!) Einreihungsmöglichkeiten (nationale Unternummern). In erster Linie auf Aussenhandels-
statistiken bezogen, die sich an Zolltarifpositionen orientieren, hat die EU einen deutlich besseren Detaillierungsgrad als 
die Schweiz. 

Der einfache Druckschalter, den wir im Ausgangspunkt als Beispiel genommen haben, bei Hausinstallationen in der Re-
gel auf eine Spannung von 230 V ausgerichtet, wird in der EU, weil für eine Spannung von mehr als 60 V ausgerichtet, 
unter die Zolltarifposition 8536 50 80 eingereiht! 
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Auszug aus dem Harmonized Tariff Schedule der USA, HS-Position 8536.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Harmonized Tariff Schedule der USA sind es immerhin drei nationale Unternummern. Der beispielhafte Druckschalter 
wird in den USA unter die Zolltarifposition 8536.50.90 eingereiht. 

Wie schon ausgeführt, bilden die Zolltarifnummern auch Grundlage für nationale Aussenhandelsstatistiken. Je höher 
der Detaillierungsgrad im internationalen Vergleich bei den letzten beiden Zahlen (nationale Unternummern) ist, desto 
höher auch die detaillierte Aussagekraft entsprechender Aussenhandelsstatistiken. 

1.1.4 Änderungen des Harmonisierten Systems (HS) 

Änderungen im HS finden nur unter der Ägide der Weltzollorganisation (WCO) statt, im Regelfall alle fünf Jahre. WCO-
Mitglieder, nach Wirtschaftsmacht unterschiedlich eingestuft, im Falle der EU politisch auch konsolidiert, bringen ihrer 
Interessenlage entsprechend Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge in die WCO ein. Folge davon ist ein komplexes und 
langwieriges Vorbereitungs- und Abstimmungsprozedere. Einmal beschlossen, führen solche Änderungen zwangsläufig 
bei allen am Übereinkommen beteiligten Vertragsparteien auch zu Änderungen ihrer nationalen Tarifnummernpositio-
nen. So zuletzt geschehen auch für die Schweiz, mit Wirkung ab 1. Januar 2022. Das Verfahren mit Wirkung ab 2027 ist 
bereits am Laufen. 

1.2 Allgemeines zur Einreihung von elektrotechnischen Artikeln im Zolltarifsystem 

Artikel aus dem Sortiment des Elektrogrosshandels finden sich in vielen diversen Kapiteln des international harmoni-
sierten Zolltarifsystems, was deren korrekte Einreihung kompliziert gestalten kann. Diese können an dieser Stelle nicht 
umfassend aufgeführt werden. Nachfolgend immerhin einige Beispiele: 

­ Installationsrohre aus Kunststoff Kapitel 39 
­ Installationsrohre aus Stahl Kapitel 73 
­ Draht aus Aluminium Kapitel 76 
­ Handwerkzeuge und auswechselbare Werkzeuge Kapitel 82 
­ Ventilatoren und Klimageräte Kapitel 84 
­ UP- / AP-Apparate, Steckdosen, Steckkontakte Kapitel 85 
­ Leuchtmittel Kapitel 85 
­ Isolierte Drähte und Kabel Kapitel 85 
­ Messinstrumente Kapitel 90 
­ Wand-, Decken- und Aussenleuchten Kapitel 94 

  



Zolltarif, Zölle und Aussenhandelsstatistik 

 

    7 

1.3 Einschneidende Neuerungen bei den Schweizer Tarifnummern seit 2024 

Gemäss Beschluss des Bundesrates sind Importzölle auf Industrieprodukten mit Wirkung ab 1. Januar 2024 aufgehoben. 
Näheres zu den Gründen dieser Massnahme ist dem folgenden Abschnitt 2 zu entnehmen. Als Industrieprodukte gelten 
in der Schweiz alle Güter mit Ausnahme der Agrarprodukte und der Fischereierzeugnisse (enthalten in den Abschnitten 
I – IV und die Kapitel 1 – 24 des Zolltarifs umfassend). Die Aufhebung der Importzölle auf Industrieprodukten umfasst 
somit Waren der Abschnitte V – XXI mit den Kapitels 25 – 97 des Zolltarifs (ausgenommen einige Agrarprodukte in den 
Kapiteln 35 und 38). Auf sämtlichen Industrieprodukten, unabhängig vom Warenursprung, fallen seit 2024 bei der 
Einfuhr in die Schweiz keine Zölle mehr an! 

Namhafte Reduktion der Zolltarifpositionen und Vereinfachung des Zolltarifs 

Bisher waren in der Schweiz eine Vielzahl von Zolltarifpositionen namentlich im Bereich der nationalen (Schweizer) Un-
ternummern, d.h. die letzten beiden Ziffern der achtstelligen Schweizer Zolltarifnummern, auf unterschiedliche Zollan-
sätze referenziert. Diese unterschiedlichen Zollansätze orientierten sich an spezifischen Produkteigenschaften wie dem 
Stückgewicht, der Dimension, dem Verwendungszweck, der Bearbeitung oder der Veredelung. Das lässt sich leicht am 
Beispiel der automatischen Schutzschalter und den Relais unter der früheren Position 8536 aufzeigen: 

Auszug aus dem Schweizer Generaltarif, gültig bis Ende 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bei den Sicherungen hatten wir in der rechten Spalte unter «Generaltarif», in der Schweiz regelmässig in «Fr. je 100 kg 
brutto» ausgedrückt, einen Zollansatz und damit in der linken Spalte eine Zolltarifnummer (8536.1000). 

Bei den automatischen Schutzschaltern gab es auf ein unterschiedliches Stückgewicht bezogen zwei Zollansätze und 
damit in der linken Spalte zwei Zolltarifnummern (8536.2010 und 8536.2020). Es folgten «andere Geräte zum Schützen 
von elektrischen Stromkreisen», in sich nicht weiter unterteilt (Zolltarifnummer 8536.3000). 

Bei den Relais war es wieder breitgefächert. Unter solchen für eine Spannung von nicht mehr als 60 V hatten wir auf ein 
unterschiedliches Stückgewicht bezogen zwei Zollansätze und in der linken Spalte entsprechend zwei Zolltarifnummern 
(8536.4110 und 8536.4120). Dann noch «andere», d.h. Relais für eine Spannung von mehr als 60 V. Hier gab es auf ein 
unterschiedliches Stückgewicht bezogen gleich drei verschiedene Zollansätze und dazu in der linken Spalte drei Zollta-
rifnummern (8536.4910, 8536.4920 und 8536.4930). 
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Mit der generellen Aufhebung der Importzölle auf Industrieprodukten sind seit 2024 alle auf unterschiedliche Zollan-
sätze referenzierten Tarifnummern hinfällig und überflüssig geworden, was sich an der Aufmachung der neuen, seit 
2024 gültigen Position 8536 zeigt: 

Auszug aus dem Schweizer Generaltarif, gültig ab 2024 

 
Auf dieselben Waren bezogen sind es nicht mehr neun, sondern nur noch fünf Zolltarifnummern! Es liessen noch viele 
weitere Beispiele aufführen. Nur als Hinweis: Bei Schrauben, Bolzen, Muttern etc., aus Stahl, Position 7318, gab es bisher 
gar 30 Zolltarifnummern – neu sind es noch deren 12! Als weitere Folge des Wegfalls der Industriezölle und damit 
einer Vielzahl unterschiedlicher Zollansätze enden im Bereich der Industrieprodukte sämtliche Schweizer Unternum-
mern (letzte zwei Ziffern der achtstelligen Schweizer Tarifnummer) mit «00». Diese Neuerungen sind ohne weiteres 
mit dem Harmonisierten System der Weltzollorganisation WCO vereinbar, denn deren Nomenklatur beschränkt sich 
international ohnehin auf die ersten sechs Ziffern der nationalen Zolltarifnummern, siehe vorstehend unter 1.1. 

Mit der Aufhebung der Industriezölle wurde die Gesamtzahl der Zolltarifpositionen des Schweizer Zolltarifs von 9’114 
auf 7’511 reduziert, also um fast 18 %. Im Bereich der Industrieprodukte haben wir statt 6'172 nur noch 4'592 Zollta-
rifpositionen, also eine Reduktion um gut 25 %. Dies führte zu einer wesentlichen Vereinfachung des Schweizer Zollta-
rifs, von der alle Wirtschaftsakteure profitieren. 

Mit der Aufhebung der Industriezölle gehen noch weitergehende Vereinfachungen einher, insbesondere auf die bishe-
rigen Ursprungsnachweise bezogen – doch dazu kommen wir erst im nachfolgenden Abschnitt 2. 

Eines gilt es klar hervorzuheben: Auch wenn die Industriezölle aufgehoben sind, müssen Waren beim grenzüber-
schreitenden Warenverkehr (Import und Export) nach wie vor auf die korrekten Tarifnummern bezogen angemeldet 
werden! 

Im internationalen Vergleich erscheint das Schweizer Tarifnummernsystem ab 2024 allerdings in einem völlig neuen 
Licht. Näheres dazu ebenfalls im späteren Abschnitt 2. 
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1.4 Aufbau und Lesart des Schweizer Tarifnummernverzeichnisses 

Das Tarifnummern-Verzeichnis muss richtig interpretiert und gelesen werden können. Als Beispiel nehmen wir einen 
Auszug mit der Position 8539, worunter die Leuchtmittel eingereiht werden. An dieser Stelle lassen wir ausser Acht, 
dass etliche konventionelle Lampen nach und nach verschwinden und der Trend hin zu LED-Lampen geht. 

Auszug aus dem Schweizer Generaltarif, gültig seit 2024 

 

➔ Fettgedruckt finden wir die Position (zusammengesetzt aus Kapitel 85 mit Ordnungsnummer 39) samt deren grobe 
Umschreibung, die bei allen Anwendern des Harmonisierten Systems in etwa gleich lautet. 

➔ Es folgen als erste Gruppe, mit einfachem Strich eingegrenzt und eigener Tarifnummer 8539.1000, die innenver-
spiegelten Scheinwerferlampen. 

➔ Es folgen als weitere Gruppe, mit einfachem Strich eingegrenzt, jedoch noch ohne Tarifnummer, die anderen Glüh-
lampen, ausgenommen Lampen für Ultraviolett- oder Infrarotstrahlung. Diese sind unterteilt, mit Zweifachstrichen 
eingegrenzt und eigenen Zolltarifnummern, in Wolfram-Halogen-Glühlampen (8539.2100), in andere (gemeint 
sind damit wiederum Glühlampen) mit einer Leistung von nicht mehr als 200 W und für eine Spannung von mehr 
als 100 V, mit der Tarifnummer 8539.2200. Innerhalb dieser Gruppe folgen nochmals «andere» (Glühlampen) mit 
der Zolltarifnummer 8539.2900, d.h. solche, die nicht der spezifischen Umschreibung zu 8539.2100 oder zu 
8539.2200 entsprechen. 

Es folgen weitere Gruppen von Lampen, mit einfachem Strich eingegrenzt und in sich mit Zweifachstrichen in mehrere 
Tarifnummern gemäss spezifischer Umschreibung unterteilt. 

➔ Die elektrischen Glühlampen erfahren zudem noch eine spezifische Gliederung in solche mit Leuchtdioden (LED)-
Lichtquellen, mit je eigener Tarifnummer für (LED)-Module, 8539.5100, und für (LED)-Lampen, 8539.5200. 

Zuletzt haben wir mit eigener Tarifnummer 8539.000 die «Teile». Gemeint sind allgemein Teile von Lampen wie etwa 
Sockel für Glühlampen oder Entladungslampen. 
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1.5 Informationsquellen zum Schweizer Zolltarif 

Das jeweils aktuelle Schweizer Tarifnummernverzeichnis, welches sämtliche Zolltarifpositionen enthält, findet sich auf 
der Webseite des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) unter folgendem Link: https://xtares.admin.ch/ta-
res/login/loginFormFiller.do. Man klickt dort auf «Eintreten», und in der Startansicht finden sich in der linken Spalte 
«PDF zum Zolltarif», darunter «Generaltarif», welcher dem Tarifnummernverzeichnis entspricht und heruntergeladen 
werden kann. Zur eigentlichen Nutzung des elektronischen Zolltarifs (Tares) gehen wir in Abschnitt 3 ein. 

Das BAZG hat zum besseren Verständnis und zur Interpretation des Zolltarifs auch Erläuterungen zum Zolltarif verfasst. 
Diese finden sich ebenfalls im Tares in derselben Spalte wie der Generaltarif. Auf diese kann per Direktlink nach Kapi-
telnummern gegliedert zugegriffen werden. Auf elektrotechnische Artikel bezogen sind diese über diverse Kapitel ver-
teilt. Gleiches gilt für die Anmerkungen zum Zolltarif. Diese finden sich aber auch im Generaltarif selbst, jeweils zu 
Beginn eines Kapitels. Und schliesslich können am selben Ort, wiederum nach Kapitelnummern gegliedert, die Ent-
scheide zum Zolltarif, welche aus Fragen der Einreihung von Waren hervorgegangen sind, eingesehen werden. 

1.6 Verbindliche Zolltarifauskünfte 

Wenn eine Ware trotz aller Fachkenntnis und der Konsultation des Generaltarifs, von Erläuterungen und Entscheiden 
des BAZG zum Zolltarif keiner Tarifnummer zugeordnet werden kann, so können beim BAZG auf schriftliche Anfrage hin 
sog. verbindliche Zolltarifauskünfte eingeholt werden. Details hierzu finden sich unter folgendem Link: 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/services/services-firmen/services-firmen_einfuhr-ausfuhr-durchfuhr/zoll-
tarif-tares/zolltarifauskuenfte.html 

1.7 Exkurs: Verbindliche Zolltarifauskünfte in der Europäischen Union (EU) 

Die Europäische Union kennt ebenfalls die verbindlichen Zolltarifauskünfte (dort kurz «VZTA» genannt). Wenn Unklar-
heit herrscht, ob für eine Ware die richtige Einreihung verwendet wird, so kann eine Entscheidung über eine VZTA be-
antragt werden. Solche VZTA werden von den nationalen Zollbehörden in der EU erteilt, sind im Allgemeinen drei Jahre 
gültig, und zwar überall in der EU, und sie sind für alle EU-Zollverwaltungen verbindlich. Wenn innerhalb der Europäi-
schen Union Waren ein- oder ausgeführt werden, für die eine VZTA erteilt wurde, so muss die VZTA auf der Zollanmel-
dung angegeben werden. Die EU bietet einen besonderen Service, indem alle aktuell gültigen VZTA-Entscheidungen, 
gegliedert nach einzelnen Mitgliedstaaten, in einer Datenbank über VZTA-Entscheidungen gesucht und eingesehen wer-
den können. 

Die Suche nach einer VZTA gestaltet sich in dieser Datenbank nicht immer einfach. Am zielführendsten wäre, wenn man 
die genaue VZTA-Nummer und das erteilende Land kennt – dies wird kaum je der Fall sein. Man kann VZTA auch inner-
halb des HS-Nomenklatur-Codes suchen, erhält so aber eine Vielzahl von Suchergebnissen, welche alle einzeln geprüft 
werden müssen. Oder man sucht anhand von Stichworten oder einer Warenbeschreibung, und kann so den erhofften 
Glückstreffer landen. 

Der Einstieg in die VZTA-Datenbank der EU findet sich unter folgendem Link: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=de 

Es erscheint die Startseite der Europäischen Kommission zu Europäischen Verbindlichen Zolltarifauskünften (EVZTA) 
und wir klicken auf «Enter». Nun erscheint die Suchmaske für VZTA-Abfragen. Nur schon aus sprachlichen Gründen 
wählen wir darin als «Erteilendes Land» «Deutschland» aus. Wir möchten wissen, wo die EU innerhalb ihres Nomenkla-
tur-Codes die Ladestationen für Elektrofahrzeuge einreiht, denn dies ist weder aus dem Gemeinsamen Tarif der EU noch 
aus dem Schweizer Zolltarif direkt ersichtlich. Wir geben in der Suchmaske bei «Warenbeschreibung» als Gesuchtes 
«Ladestation für Elektrofahrzeuge» ein. 
  

https://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do
https://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/services/services-firmen/services-firmen_einfuhr-ausfuhr-durchfuhr/zolltarif-tares/zolltarifauskuenfte.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/services/services-firmen/services-firmen_einfuhr-ausfuhr-durchfuhr/zolltarif-tares/zolltarifauskuenfte.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=de
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Und siehe da – wir landen gleich einen Glückstreffer! Von der reichlich komplexen Warenbeschreibung einmal abgese-
hen, sehen wir, dass die EU diese Ladestationen in ihrem Nomenklatur-Code unter 85371091 (in der Ansicht in blauer 
Schrift - wir beschränken uns auf die ersten acht Ziffern der Tarifnummer) einreiht. 

 
Das BAZG orientiert sich nicht selten auch an VZTA-Entscheiden der EU, wenn es um die knifflige Einreihung von Waren 
geht. Die Schweiz hat leider keine Datenbank zu verbindlich erteilten Tarifauskünften. Aber zumindest im «Tares» kann 
man sich nach Entscheiden betreffend die Einreihung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf die Suche machen. 
Zumal die EU diese unter Tarifnummer 8537.1091 einreiht, schauen wir einmal nach, ob die Schweiz zur annähernd 
gleichen Tarifnummer einen Entscheid getroffen hat, scrollen alle Entscheide zum Kapitel 85 hinunter und werden 
sogleich fündig, wie sich nachfolgend zeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schweiz reiht also Ladestationen für Elektrofahrzeuge ebenfalls unter ihre, der EU analoge Tarifnummer ein, was 
der seit 2024 gültigen Tarifnummer 8537.1000 entspricht. 

 

  



Zolltarif, Zölle und Aussenhandelsstatistik 

 

    12 

2 Steuern und Abgaben, insbesondere Zölle  

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) nimmt im grenzüberschreitenden Warenverkehr Steuern und 
Abgaben ein. Dazu gehören etwa auch Alkoholabgaben, Tabaksteuern und einiges Mehr (auch die Mehrwertsteuer). 
Im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Verkehr von elektrotechnischen Waren bzw. Artikeln aus dem 
Sortiment des Elektrogrosshandels haben wir im Abschnitt 1 unter Ziff. 1.3 erwähnt, dass auf Industrieprodukten 
keine Einfuhrzölle mehr erhoben werden. Im Folgenden werden die Hintergründe dieser Massnahme aufgezeigt und 
auch der Fokus auf andere Staaten gerichtet. 

2.1 Allgemeines zu den Zöllen 

Zölle haben ihre gesetzliche Grundlage in Art. 133 der Bundesverfassung und im gestützt darauf erlassenen Zolltarifge-
setz. Per definitionem handelt es sich bei den Zöllen um indirekte Steuern, die auf Waren erhoben werden, welche ins 
schweizerische Zollgebiet verbracht werden. Konkret geht es um sog. Grenzzölle oder Einfuhrzölle, denn Binnenzölle 
(im Inland erhoben), Ausfuhrzölle (beim Export erhoben) sowie Transitzölle (für die Durchfuhr erhoben) existieren 
nicht mehr. 

Die gesetzlichen und im Rahmen der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) vertraglich vereinbar-
ten Zollansätze sind im sog. Schweizer Generaltarif aufgeführt. Im Schweizer Generaltarif sind in einer zusätzlichen 
Spalte auch die Zollansätze aufgeführt. Der komplette und sehr umfangreiche Generaltarif kann auf der Internetseite 
des BAZG kann auch bei den rechtlichen Grundlagen zum Zolltarif unter folgendem Link eingesehen werden: 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/abgabenerhebung/rechtliche-grundla-
gen-zum-zolltarif.html 

In Abschnitt 1 unter Ziff. 1.3 wurde darauf hingewiesen, dass Agrarprodukte und Fischereierzeugnisse, enthalten in den 
Kapiteln 1 – 24, nicht als Industrieprodukte gelten, weshalb auf diesen weiterin Importzölle erhoben werden. Also 
behelfen wir uns zur Erläuterung des Generaltarifs mit den Zollansätzen mit einer Ware aus diesem Sektor: 

Auszug Generaltarif, Kapitel 7, Kapitelnummer 0701 (Kartoffeln) 

Bei den im Generaltarif aufgeführten Zollansätzen handelt es sich um den sog. Normaltarif. Hier spielen noch Zollkon-
tingente hinein, auf die wir nicht eingehen. Die Zollerhebung in der Schweiz basiert in der Regel auf dem Bruttogewicht, 
in Franken je 100 kg, (sog. Gewichtszoll). Das Bruttogewicht besteht aus dem Eigengewicht der Ware sowie aus dem 
Gewicht der Verpackung, des Füllmaterials und der Warenträger. Der Schweizer Generaltarif in dieser Form ist für Nut-
zer wenig dienlich, er umfasst gut 650 Seiten! Auch können die Ansätze durch Verordnung geändert werden. Sicherheit 
bei der Suche nach aktuellen Zollansätzen bietet einzig der elektronische Zolltarif (Tares), siehe dazu im Abschnitt 3. 
  

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/abgabenerhebung/rechtliche-grundlagen-zum-zolltarif.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/abgabenerhebung/rechtliche-grundlagen-zum-zolltarif.html
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2.2 Zu den Hintergründen der Aufhebung der Industriezölle 

Die Aufhebung von Industriezöllen war schon Gegenstand verschiedener parlamentarischer Vorstösse. Die Preise für 
Güter und Dienstleistungen sind in der Schweiz im Durchschnitt deutlich höher als in den Nachbarländern. Verschiedene 
Faktoren tragen zur «Hochpreisinsel Schweiz» bei: Einerseits führt das hohe Lohn- und Kostenniveau in der Schweiz zu 
höheren Preisen. Anderseits führt eine Reihe von tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnissen dazu, dass Unter-
nehmen den Schweizer Markt abschotten und in der Schweiz höhere Preise als im Ausland verlangen können. Der Bun-
desrat hat am 20. Dezember 2017 das Massnahmenpaket «Importerleichterungen» verabschiedet, um diese Handels-
hemmnisse zu reduzieren. Die Aufhebung der Industriezölle war Bestandteil dieses Massnahmenpakets. Sie senkt die 
Preise für Vorleistungen und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen im internationalen Wettbe-
werb. 

Im Abschnitt 1 haben wir unter Ziff. 1.3 aufgezeigt, dass die Aufhebung der Importzölle auf Industrieprodukten eine 
wesentliche Vereinfachung der Zolltarifstruktur mit sich brachte. Damit wird auch die Verzollung erleichtert und verrin-
gert somit den administrativen Aufwand der Unternehmen. Zudem führte die Aufhebung der Industriezölle zu Zollein-
sparungen für Unternehmen und Privatpersonen! 

Die Aufhebung der Industriezölle war eine unilaterale (einseitig beschlossene) Massnahme der Schweiz. Die Verpflich-
tungen der Schweiz in der Welthandelsorganisation WTO ändern sich dadurch nicht. Die neue Zolltarifstruktur und die 
angepassten Ansätze werden wie bisher jährlich bei der WTO notifiziert. Übrigens ist eine autonome Aufhebung der 
Zölle auf Industrieprodukten im internationalen Vergleich kein Novum. Mit Hong Kong und Singapur erheben bereits 
zwei mittelgrosse, offene Volkswirtschaften seit längerer Zeit keine Zölle auf Industrieprodukten. Auch Island, Kanada, 
Neuseeland und Norwegen haben bereits unilateral die Zölle auf Industrieprodukten entweder ganz oder teilweise auf-
gehoben. 

Auszug Generaltarif, Kapitelnummer 8536, seit 2024 neu 

 
Wie schon vorstehend unter Ziff. 1.3 aufgeführt, sind im Schweizer Generaltarif seit 2024 die Zollansätze bei sämtli-
chen Industrieprodukten auf Fr. «0.00» gesetzt. 

Die Wiedereinführung der Zölle durch das Parlament im Rahmen der in den WTO-Verträgen gebundenen Maximalzoll-
ansätze wäre theoretisch jederzeit wieder möglich. Der Bundesrat hat aber klar zum Ausdruck gebracht, dass mit dem 
Vollzug der Massnahme die Industriezölle definitiv abgeschafft sind! 
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2.3 Wie es im internationalen Umfeld aussieht 

Im Gegensatz zur Schweiz, die als fast einziges Land im Bereich der Industrieprodukte durchwegs den Gewichtszoll ver-
wendete, orientieren sich alle anderen Länder am sog. Wertzoll, in Form eines Prozentsatzes auf dem Wert der einzu-
führenden Waren. Das ist beim Gemeinsamen Zolltarif der EU (und damit allen angeschlossenen Mitgliedstaaten) der 
Fall, ebenso beim Harmonized Tariff Schedule der USA. Sowohl in der EU als auch in den USA, aber auch in fast allen 
anderen Ländern, bleiben die Zölle weiterhin bestehen! Die Aufhebung der Industriezölle in der Schweiz ab 2024 war 
ein autonomer, alleiniger Schritt. 

Auszug aus dem Gemeinsamen Zolltarif der EU, Kapitelnummer 8536 

Auszug aus dem Harmonized Tariff Schedule der USA, Position 8536 

  



Zolltarif, Zölle und Aussenhandelsstatistik 

 

    15 

Die EU (in Spalte 3) wie auch die USA (in der Spalte 1 unter «General») führen zum einen den allgemeinen Zolltarif 
(Zollansatz) auf. 

Die USA kennt innerhalb der Spalte 1 noch die Spalte «Special», worin mit dem Vermerk «Free» Länder mit ihren Kürzeln 
aufgeführt sind, die von einem Freihandelsabkommen profitieren. In der Spalte 2 führen die USA vom allgemeinen Tarif 
abweichende, deutlich höhere Wertzollansätze auf. Es handelt sich dabei um eigentliche Strafzölle, welche auf die sank-
tionierten missliebigen Länder Belarus, Kuba, Nordkorea und die Russische Föderation angewendet werden. 

Unter der «Trump-Ära» riskieren alle möglichen Länder, die in Sachen Handelsbilanz besser als die USA dastehen, mit 
Zusatzzöllen bei Exporten in die USA belegt zu werden. Neben der EU und anderen Ländern hat auch die Schweiz seit 
dem Frühjahr 2025 bittere Erfahrungen gemacht! Das US-Zollchaos hält zurzeit weiterhin an. 

Im weltweiten Handel mit Waren gibt es eine Vielzahl von Freihandelsabkommen aufgrund völkerrechtlicher Verträge, 
welche den Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen zum Ziel haben. Es ist erklärtes Ziel der Welthandels-
organisation WTO, Handelsschranken abzubauen. 

2.4 Allgemeines zu Freihandelsabkommen und Zollpräferenzen 

Viele Waren konnten auch bis Ende 2023 aufgrund von Freihandelsabkommen unter Einhaltung der entsprechenden 
Bestimmungen zollfrei oder zu einem ermässigten Zollansatz eingeführt werden. Die Schweiz hat mit verschiedenen 
Staaten Freihandelsabkommen abgeschlossen. Die wichtigsten sind die EFTA-Konvention (European Free Trade Associ-
ation EFTA) mit Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz als Mitglieder sowie das Freihandelsabkommen mit 
der EU. Die Schweiz ist auch das erste kontinentaleuropäische Land, das mit China ein Freihandelsabkommen abge-
schlossen hat. Es trat am 1. Juli 2014 in Kraft. Aktuell verfügt die Schweiz über 35 Freihandelsabkommen mit 45 Part-
nern. 

Zu den Freihandelsabkommen der Schweiz siehe die Internetseite des Staatssekretariates für Wirtschaft seco sich unter 
folgendem Link: 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschafts-
beziehungen/Freihandelsabkommen.html 

Allgemein und weltweit handelt es sich bei Zollpräferenzen um Zollvergünstigungen (zollfrei oder reduzierter Zollan-
satz). Diese werden nur für Waren gewährt, welche die entsprechenden Regeln, z.B. des Freihandelsabkommens, erfül-
len, d.h. insbesondere den Ursprung im Sinne dieser Abkommen aufweisen. Die Zollermässigung oder Zollbefreiung 
muss im Einfuhrland beantragt werden. Waren ohne formell gültigen Ursprungsnachweis können nicht von einer 
Zollermässigung oder Zollbefreiung profitieren und müssen im Einfuhrland zum höheren Zoll – dem Normaltarif – ver-
anlagt werden. 

Zollpräferenzen gibt es nicht nur aufgrund von Freihandelsabkommen. Es gibt auch Zollpräferenzen zu Gunsten der 
Entwicklungsländer, sog. Allgemeines Präferenzsystem (APS, englisch: GPS). Aktuell wird es von etlichen Staaten ge-
währt, darunter die EU, die USA und auch die Schweiz. Es ermöglicht Entwicklungsländern von nicht-gegenseitigen 
(„non-reciprocal“) Zollpräferenzen zu profitieren. Eine Industrienation kann einem Entwicklungsland also Präferenzen 
anbieten, die das Entwicklungsland ihm im Gegenzug nicht bieten muss. Das APS ist somit eine „unilaterale“ Mass-
nahme, dass von einem Land freiwillig gewährt wird. 

Für weiterführende Informationen zu Entwicklungsländern APS/GSP siehe die BAZG-Webseite unter folgendem Link: 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/befreiungen-verguensti-
gungen-und-zollpraeferenzen_einfuhr/entwicklungslaender-aps-gsp--generalized-system-of-preferences-.html 

Die Aufhebung der Importzölle auf Industrieprodukten hat in der Schweiz zur Folge, dass solche Produkte ohne Ur-
sprungsnachweise zollfrei importiert werden können. Der mit der Beschaffung von Ursprungsnachweisen verbundene 
administrative Aufwand fällt für Unternehmen in vielen Fällen weg. Erfahrungen in der Vergangenheit hatten gezeigt, 
dass etliche Unternehmen wegen dieses Aufwandes gar auf eine Präferenzbehandlung verzichteten und stattdessen die 
normalen Zollansätze bezahlten. 
  

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/befreiungen-verguenstigungen-und-zollpraeferenzen_einfuhr/entwicklungslaender-aps-gsp--generalized-system-of-preferences-.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/befreiungen-verguenstigungen-und-zollpraeferenzen_einfuhr/entwicklungslaender-aps-gsp--generalized-system-of-preferences-.html
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2.5 Wegfall von Ursprungsnachweisen und die Ausnahmen 

Eines gleich vorweg: Das Thema «Ursprungsnachweise» kann sich sehr komplex gestalten, weshalb wir uns an dieser 
Stelle auf das Einfache und Wesentliche beschränken. 

Die Aufhebung der Importzölle auf Industrieprodukten führt dazu, dass keine Ursprungsnachweise mehr benötigt 
werden, wenn im Zeitpunkt der Einfuhr feststeht, dass solche Produkte in der Schweiz verbleiben bzw. hier konsu-
miert werden. Der Grund dafür ist offensichtlich: Industrieprodukte können ab 2024 zollfrei importiert werden, also 
müssen auch keine Freihandelsabkommen oder das Allgemeine Präferenzsystem mehr genutzt werden, um die Zollfrei-
heit zu erlangen! 

Ursprungsnachweise sind weiterhin notwendig, wenn ein Produkt re-exportiert wird und man im Destinationsland 
gestützt auf ein mit diesem bestehenden Freihandelsabkommen von einer Zollbefreiung profitieren will. Auch hier ist 
der Grund offensichtlich: Bei einem Re-Export von zollfrei in die Schweiz importierten Waren in ein Land, das die Indust-
riezölle nicht aufgehoben hat, und dies ist bei den meisten Staaten der Fall, gelten nach wie vor die Regeln von Freihan-
delsabkommen, mit der Notwendigkeit, einen formell gültigen Ursprungsnachweis vorzulegen. Das ist auch bei der sog. 
«Kumulation» und bei der «Durchfuhr» der Fall. Die detaillierten Anforderungen betreffend verweisen wir auf die Web-
seite des BAZG mit folgendem Link: 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/themen/freihandelsabkommen--ursprung.html 

Auf den Schweizer Elektrogrosshandel bezogen verbleiben fast alle importierten Industrieprodukte im Inland und wer-
den hier verbraucht und konsumiert. Die Branche profitiert damit weitestgehend von der Aufhebung der Industriezölle 
und der Befreiung von Ursprungsnachweisen. In den vergleichsweisen eher seltenen Fällen, wo es zu einem Re-Export 
kommt, muss sich der Elektrogrosshändler wohl oder übel durch die weiterhin bestehenden Anforderungen des prä-
ferenziellen Ursprungs kämpfen! 

2.6 Ursprungsnachweise im Rahmen von Freihandelsabkommen 

Zumal Ursprungsnachweise auf die Schweiz bezogen, wie gesehen, nicht generell wegfallen, sondern nach wie vor wich-
tig sein können, gehen wir der Sache etwas näher auf den Grund. Zu jedem Freihandelsabkommen gibt es Ursprungs-
protokolle bzw. Ursprungsanhänge, welche die Ursprungsregeln festlegen, wann eine Ware als Ursprungserzeugnis ei-
ner Vertragspartei gilt. Mit Bezug auf das Abkommen Schweiz-EU gelten als Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei, 
wenn sie in eine andere Vertragspartei ausgeführt werden: 

a) Erzeugnisse, die in der Vertragspartei (einem Land) vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b) Erzeugnisse, die in der Vertragspartei (einem Land) unter Verwendung von Vormaterialien gewonnen oder herge-
stellt worden sind, die dort nicht vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, vorausgesetzt, diese Vorma-
terialien sind in der Vertragspartei in ausreichendem Masse bearbeitet oder verarbeitet worden. 

Wann eine ausreichende Bearbeitung oder Verarbeitung vorliegt, ist in separater Liste zum Abkommen, gegliedert nach 
Zolltarifposition des Harmonisierten Systems mit der entsprechenden Warenbezeichnung, festgehalten. 

Präferenznachweise oder Ursprungsnachweise gibt es in unterschiedlichen Formen. Als Ursprungsnachweise im Rah-
men von Freihandelsabkommen gelten Warenverkehrsbescheinigungen (WVB). 

Zu den Warenverkehrsbescheinigungen gehören das EUR.1 (im Verkehr mit EU, EFTA oder mit anderen bestimmten 
Ländern mit entsprechenden Freihandelsabkommen). Es gäbe daneben noch weitere, wie etwa im Verkehr mit China. 
Um nicht auszuufern, lassen wir es bei der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 bewenden. Auf der nebenstehenden 
Seite findet sich ein Muster-Exemplar des EUR.1 für den Export. Solche Warenverkehrsbescheinigungen werden von 
den Zollbehörden im Ausfuhrland auf schriftlichen Antrag des Exporteurs oder seines bevollmächtigten Vertreters, der 
unter der Verantwortung des Exporteurs handelt, ausgestellt. Ursprungserklärungen können auch auf Rechnungen, 
Lieferscheinen oder einem anderen Handelspapier angebracht werden. Darauf gehen wir aber nicht näher ein. 

 
  

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/themen/freihandelsabkommen--ursprung.html
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Formular Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 (für den Export) 
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2.7 Exkurs: Herkunftsangaben auf Produkten 

Herkunftsangaben auf Produkten sind Hinweise auf die geografische Herkunft der Ware. Zwischen den zollrechtlichen 
Ursprungsregeln und den Regeln über die geografischen Herkunftsangaben gemäss dem Markenschutzgesetz gibt es 
grundlegende Unterschiede. 

So gehören die geografischen Herkunftsangaben zum Kennzeichenrecht. Dieses schreibt vor, dass die 
verwendeten Herkunftsangaben zutreffen müssen, um zu einem lauteren und unverfälschten Wett-
bewerb beizutragen. Die Herkunftsangaben gewährleisten etwa, dass nur Produkte, die aus einem 
festgelegten geografischen Gebiet stammen und der Qualität sowie dem Ruf des Wirtschaftsstandor-
tes «Schweiz» entsprechen, mit Angaben wie «Schweiz», «Swiss», «Made in Switzerland», «Swiss Qua-
lity» oder ähnlichen Hinweisen auf die Schweiz versehen werden dürfen. 
 

Die nationale Umsetzung der Vorschriften im Bereich der Herkunftsangaben ist Sache des Instituts für Geistiges Eigen-
tum (IGE), siehe unter www.ige.ch. 

Die gesetzlichen Herkunftskriterien tragen der besonderen Art einer Ware Rechnung und unterteilen die Waren in drei 
Kategorien: Naturprodukte, Lebensmittel und industrielle Produkte. Zusätzlich gibt es eine Kategorie für Dienstleistun-
gen. 

Herkunftskriterien für industrielle Produkte finden sich im Markenschutzgesetz in Art. 48c unter folgendem Link: 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/274_274_274/de 

Die Kategorie der Industrieprodukte umfasst alle Produkte, die weder Naturprodukte noch verarbeitete Naturpro-
dukte sind. Bei Schweizer Industrieprodukten lauten die allgemeinen Kriterien: 

• Mindestens 60 % der Herstellungskosten sind in der Schweiz angefallen; 

• eine Tätigkeit in der Schweiz hat dem Produkt die wesentlichen Eigenschaften verliehen; 

• ein wesentlicher Fabrikationsschritt hat in der Schweiz stattgefunden. 

Bei industriellen Produkten müssen mindestens 60 % der Herstellungskosten (einschliesslich Kosten für Fabrikation und 
Zusammensetzung, Kosten für Forschung Entwicklung, Kosten für gesetzlich vorgeschriebene oder branchenweit ein-
heitlich geregelte Qualitätssicherung und Zertifizierung) in der Schweiz anfallen. Auch bei diesen Waren muss die Tätig-
keit, die dem Produkt seine wesentlichen Eigenschaften verleiht, in der Schweiz stattfinden. Auf jeden Fall muss ein 
«physischer» Fabrikationsschritt am Herkunftsort durchgeführt werden. Für Industrieprodukte enthält das Gesetz auch 
Ausnahmen. So können nach Markenschutzverordnung, Art. 52k, die Kosten für Rohstoffe, die in der Schweiz nicht 
verfügbar sind, im Mass der angegebenen ungenügenden Verfügbarkeit von der Berechnung der Herstellungskosten 
ausgeschlossen werden. 

Auch das Markenschutzrecht und damit verbunden die Herkunftsangaben auf Produkten sind ein komplexes Thema. 
Wir lassen es bei den vorstehenden Ausführungen bewenden. 
  

http://www.ige.ch/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920213/index.html
https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/herkunftsangaben/grundlegendes/herkunftskriterien/naturprodukte
https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/herkunftsangaben/grundlegendes/herkunftskriterien/lebensmittel
https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/herkunftsangaben/grundlegendes/herkunftskriterien/industrielle-produkte
https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/herkunftsangaben/grundlegendes/herkunftskriterien/dienstleistungen
https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/herkunftsangaben/grundlegendes/herkunftskriterien/dienstleistungen
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/274_274_274/de
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3 Der elektronische Zolltarif –  Tares 

Der elektronische Zolltarif (Tares) wird vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG kostenlos im Internet zur 
Verfügung gestellt. Er bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, zu Informationen im Zusammenhang mit dem Zolltarif 
zu kommen und auch die Zollansätze zu Waren, eingereiht unter die achtstelligen Tarifnummern, zu erfahren (als 
Normaltarif, und so weit gegeben, als Zollpräferenz). Mit der Abschaffung der Importzölle auf Industrieprodukten 
erübrigt es sich, seit 2024 im Tares nach Zollansätzen für solche Waren zu suchen – diese sind durchgängig auf «0.00 
Fr. je 100 kg brutto» gesetzt! 

Tares steht in den Sprachversionen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch zur Verfügung (Sprachwechsel in der 
Abfragemaske oben rechts). 

Auf den elektronischen Zolltarif Tares kann mit folgendem Link zugegriffen werden: 

https://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do 

Wir klicken auf «Eintreten» und es erscheint die Abfragemaske. 

Tares Abfragemaske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Spalte links, zuoberst, findet sich eine Kurzanleitung zum «Tares». Wer sämtliche Möglichkeiten, die der elektro-
nische Tarif bietet, kennen lernen möchte, dem sei das vom BAZG unter nachfolgendem Link angebotene Online-Hand-
buch Tares empfohlen: 

file:///C:/Users/sekre/Downloads/Handbuch_Tares_d.pdf 

Auf den folgenden Seiten werden nur Einfuhr-Applikationen in der Detailansicht erläutert. Die Ausfuhr-Applikation 
des elektronischen Zolltarifs dürfte wohl weniger interessieren, weil es in der Schweiz keine Ausfuhrzölle gibt. 
  

Rechte Seite: 

Hier findet sich die eigentliche Abfrage- und Anzeigefläche: 

• Unter «Kopfdaten» kann das Herkunfts- oder Bestimmungsland einer Ware eingegeben 
werden. 

• Die Verkehrsrichtung kann gewählt werden (Einfuhr aus, Ausfuhr nach). 

• Unter «Tarifsuche» stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Die treffsicherste 
ist, wenn man die genaue, achtstellige Tarifnummer der Ware kennt. 

• Die «Suche mit Text» kann gleich zu einer Vielzahl von Treffern führen, weil viele wei-
tere Bezeichnungen, in denen das eingegebene Stichwort auch enthalten ist, ebenfalls 
erscheinen. 

• Erst recht die Suche in den Entscheiden und den Erläuterungen, nur mit Stichwort und 
ohne Tarifnummer, gestaltet sich schwierig und kann oft in einer Sackgasse enden. 

Linke Seite: 

Hier finden sich weiterfüh-
rende Links, u.a. zum Tarif-
nummernverzeichnis, Erläu-
terungen und Entscheiden, 
Freihandelsabkommen, De-
visenkursen etc. 

https://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do
file:///C:/Users/sekre/Downloads/Handbuch_Tares_d.pdf
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Beispiel 1: 

Wir wollen sehen, was der elektronische Zolltarif Tares zu Solarmodulen bietet. Diese sind unter der Zolltarifnummer 
8541.4300 eingereiht als «fotovoltaische Zellen, zu Modulen zusammengesetzt oder in Tafeln aufgemacht». 

Vorgehensschritte: 

➔ In der Abfragemaske, unter «Kopfdaten», lassen wir als Verkehrsrichtung «Einfuhr aus» stehen. Bedeutende Men-
gen von Solarmodulen werden bekanntlich aus China importiert. Also wählen wir im Fenster neben «Iso/Land» 
China, das als «China, Volksrepublik» erscheint. 

➔ Bei «Suche mit Tarifnummer» geben wir die korrekte Tarifnummer 8541.4300 ein. Daneben klicken wir auf «Su-
chen». 

➔ Es erscheint das Suchresultat mit Abschnitt (XVI), Kapitel (85) und Kapitelnummer (8541) des Zolltarifs, wo foto-
voltaische Zellen eingereiht sind. Unsere exakt eingegebene Tarifnummer 8541.4300 erscheint in einem grün un-
terlegten Feld. Darin sind die uns interessierenden Informationen zu finden. 

➔ Das Gewünschte findet sich unter diesem Icon (Lupe).   
Wir klicken es an und gelangen zur «Anzeige Details». 

Detailansicht – was wir sehen 

Bei «Zollansätze» ist der Normaltarif für in die Schweiz eingeführte fotovoltaische Zellen, zu Modulen zusammengesetzt 
oder in Tafeln aufgemacht, «0.00 Fr. je 100 kg brutto». Darunter erscheint in blauer Schrift und unterstrichen «CN» (das 
Iso-Kürzel für die Volksrepublik China) und «0.00 Fr. je 100 kg brutto». Bis Ende 2023 hatten wir es hier mit einer Zoll-
präferenz zu tun, weil zwischen der Schweiz und China ein Freihandelsabkommen besteht. Mit der Aufhebung der 
Importzölle auf Industrieprodukten steht seit 2024 bei den Zollansätzen durchwegs «0.00 Fr.», egal welches Land 
neben «Einfuhr aus» eingegeben wird! 

Unter den Zollansätzen erscheint auch «Mehrwertsteuer». Als sog. Einfuhrsteuer wird diese grundsätzlich bei jeder 
Einfuhr von Waren erhoben, also auch bei zollfreier Ware, hier zum aktuellen Normalsatz von 8,1 %. Der «Tarazuschlag» 
fällt bei zollbefreiter Ware ausser Betracht. Schliesslich können auch «Hinweise zum Ausfüllen der Zollanmeldung» 
eingesehen werden. Auch wenn die Industriezölle aufgehoben sind, so müssen die Waren zu statistischen Zwecken bei 
der Ein- und Ausfuhr weiterhin korrekt angemeldet werden. Näheres dazu im Abschnitt 5. 
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Beispiel 2: 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass auf der Einfuhr von Agrarprodukten, enthalten in den Kapitel 1 – 24 des 
Zolltarifs, seit 2024 weiterhin Zölle erhoben werden. Also bedienen wir uns auch hier einer branchenfremden Ware, 
nämlich Oliven, und schauen nach, was der elektronische Zolltarif Tares dazu meldet. 

Vorgehensschritte wie im Beispiel 1: 

➔ Neben «Einfuhr aus» geben wir «Algerien» ein, von dort können auch Oliven importiert werden. 

➔ Bei «Suche mit Tarifnummer» geben wir die korrekte Tarifnummer für Oliven ein, nämlich 0709.9200. Daneben 
klicken wir auf «Suchen». 

➔ Im Suchresultat erscheinen die Oliven mit korrekter Tarifnummer wiederum in einem grün unterlegten Feld, wo 
wir auf das Icon mit der Lupe klicken und es erscheint die Anzeige mit den Details: 

Weil wir es nicht mehr mit einem zollbefreiten Industrieprodukt, sondern mit einem Agrarprodukt zu tun haben, sind 
jetzt Zollansätze aufgeführt. Beim Normaltarif erscheint «8.50 Fr. je 100 kg brutto». Wir sehen nach, was passiert, wenn 
neben «Einfuhr aus» statt «Algerien» «Griechenland» eingegeben wird: 

Bei «Zollansätze» erscheint keine Zollpräferenz in blauer Schrift, die lauten könnte «EU 0.00 Fr. je 100 kg brutto». Es 
erscheint nur der Normalansatz «8.50 Fr. je 100 kg brutto». Trotz bestehendem Freihandels-abkommen mit der EU gibt 
es keine Zollbefreiung! Für die Einfuhr von Oliven aus der EU, sei es aus Italien, Spanien oder Griechenland, gilt der 
Normalansatz. Insbesondere bei Agrarprodukten gelten im Rahmen ausgehandelter Freihandelsabkommen besondere 
Regeln, mit dem Zweck, inländische Produkte vor der ausländischen Konkurrenz zu schützen. Im zuerst gezeigten Fall 
der Einfuhr aus Algerien sehen wir aber, dass unter dem Normalansatz «GSP» mit «3.50 Fr. je 100 kg brutto» aufgeführt 
ist. Unter Ziff. 2.4 haben wir aufgezeigt, dass es Zollvergünstigungen zu Gunsten von Entwicklungsländern nach dem 
Allgemeinen Präferenzsystem (APS, englisch: GSP) gibt. Hier liegt ein solcher Fall vor. Algerien figuriert auf der Liste der 
Entwicklungsländer und die Oliven aus Algerien profitieren bei der Einfuhr in die Schweiz von einem gegenüber dem 
Normalansatz deutlich günstigeren Zollansatz! 

Mit diesen beiden Beispielen sind die wesentlichen Anwendungsbereiche und Funktionen des elektronischen Zolltarifs 
Tares, auf die Einfuhr bezogen, abschliessend und hinlänglich aufgezeigt. 
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4 Die Zollanmeldung  

Waren, die in die Schweiz eingeführt oder aus der Schweiz ausgeführt werden, müssen beim Schweizer Zoll schriftlich 
oder elektronisch angemeldet werden. Daran ändert sich, wie schon mehrfach erwähnt, auch mit der Aufhebung der 
Importzölle auf Industrieprodukten nichts. 

Wir gehen an dieser Stelle nicht weiter darauf ein, dies würde zu weit führen. Grundlegende Informationen zur Zollan-
meldung finden sich auf der Internetseite des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit BAZG unter folgendem Link: 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/services/services-firmen.html 

Besonders hilfreich für die Zollanmeldung ist die elektronische Variante, das e-dec web. Es kann für das Erstellen von 
Import- und Exportzollanmeldungen genutzt werden. Zum e-dec web gelangt man über folgenden Link: 

https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec/main.xhtml 

Startansicht des e-dec web 

Das BAZG treibt die digitale Transformation mit dem Transformationsprogramm «DaziT» weiter voran. Teil dieses Pro-
gramms ist «Passar», ein neues Warenverkehrssystem des BAZG für die digitale Abwicklung des Zollverfahrens. Bis Ende 
2026 sollen alle Prozesse im Zusammenhang mit der Durchfuhr, der Ausfuhr, der Einfuhr, den Spezialverzollungen sowie 
der Erhebung weiterer Abgaben vereinfacht, harmonisiert und durchgehend digitalisiert sein. Das e-dec-web wird 
schrittweise durch Passar abgelöst werden. Informationen dazu finden sich auf der Webseite des BAZG unter folgen-
dem Link: 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/services/services-firmen/services-firmen_einfuhr-ausfuhr-durch-
fuhr/passar.html 

 

  

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/services/services-firmen.html
https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec/main.xhtml
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/services/services-firmen/services-firmen_einfuhr-ausfuhr-durchfuhr/passar.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/services/services-firmen/services-firmen_einfuhr-ausfuhr-durchfuhr/passar.html
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5 Die schweizerische Aussenhandelsstatistik  

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG erstellt, betreut und veröffentlicht auch die schweizerische Aus-
senhandelsstatistik. Sie vermittelt Informationen über die Importe und Exporte der Schweiz nach Ländern und nach 
Waren bis zum Jahr 1988 zurück. Grundlage der Aussenhandelsstatistik sind die erfassten Zollanmeldungen. 

Auf Basis der Zollanmeldungen können die ein- und ausgeführten Produkte der achtstelligen Tarifnummer zugeordnet 
werden. Weil sich die Tarifnummern an die Nomenklatur des Harmonisierten Systems (HS) anlehnen (siehe dazu unter 
Ziff. 1.1), ist es auch möglich, Aussenhandelsstatistiken auf Zolltarifpositionen bezogen nach Ländern weltweit zu ver-
gleichen. 

Aufgrund der Zollanmeldungen wird der Warenwert erfasst. Alle in der Aussenhandelsstatistik ausgewiesenen Werte 
beziehen sich auf den fakturierten Preis der Ware franko Schweizer Grenze in CHF (=statistischer Wert). Darin enthal-
ten sind Transport- und Versicherungskosten sowie sonstige Ausgaben bis zur inländischen Grenze. Hingegen sind Ra-
batte, Skonti, sämtliche Zollabgaben, Steuern (z.B. Mehrwertsteuer) und übrige Abgaben nicht im statistischen Wert 
inbegriffen. Lautet die Rechnung auf eine ausländische Währung, werden die fakturierten Beträge zum Devisenver-
kaufskurs des Vortages umgerechnet. 

Die Aussenhandelsstatistik nennt auch die Warenmenge. Grundsätzlich handelt es sich dabei um die Eigenmasse der 
Ware, ausgedrückt in kg (d.h. reines Warengewicht ohne Umschliessungen, Füllmaterial oder Warenträger). Für be-
stimmte Waren kann es ausserdem (selten) Informationen über die Zusatzmenge geben. 

Auf die Importe bezogen erfasst die Aussenhandelsstatistik seit 2012 das Ursprungsland (Land, in dem die Ware voll-
ständig gewonnen oder hergestellt wurde oder in dem die letzte wesentliche Verarbeitung durchgeführt wurde). Auf 
die Exporte bezogen erfasst die Aussenhandelsstatistik das Bestimmungsland (Land, in dem die Ware ihrem Verwen-
dungszweck zugeführt oder in dem sie verarbeitet, veredelt oder sonst wie bearbeitet werden soll). Das Ursprungsland 
oder das Bestimmungsland erscheinen in der Aussenhandelsstatistik als Handelspartner. 

Details regelt die Verordnung über die Statistik des Aussenhandels. 

5.1 Die neue Datenbank SwissImpex «Dashboard» 

Die frühere grafische Benutzeroberfläche von Swiss-Impex, der kostenlosen Datenbank der schweizerischen Aussen-
handelsstatistik, wurde Ende 2025 durch eine neue elektronische Applikation «SwissImpex Dashboard» abgelöst. Eines 
gleichvorweg: Die Vorgängerversion war wesentlich einfacher zu handhaben. Mit wenigen Eingaben und Klicks konn-
ten die gewünschten Perioden zu Importen oder Exporten von Waren aufgerufen, gleich auch importierte oder expor-
tierte Mengen nach Ländern absteigend nach Menge oder Wert sortiert sowie mit Einbezug der Gesamtmenge und 
deren Entwicklung in einer Generalansicht «Ergebnistabelle» betrachtet und anschliessend in Form einer Excel-Tabelle 
zur weiteren Bearbeitung exportiert werden. 

Das neue «Dashboard» ist ungleich komplizierter! Es erlaubt nicht annähernd einen ähnlichen, mit wenigen Schritten 
zu vollziehenden einfachen Detaillierungsgrad, wartet aber gegenüber früher mit zusätzlichen und spielerischen grafi-
schen Features auf. Eine lang bewährte Applikation wurde sprichwörtlich «verschlimmbessert»! Sie steht nach wie vor 
in den Sprachversionen Deutsch, Französisch und Englisch zur Verfügung, jedoch nicht in Italienisch. Der Einstieg erfolgt 
unter dem folgenden Link: 

https://www.swiss-impex.admin.ch/dashboard 

Im Folgenden sollen Inhalte und Funktionen sowie das Navigieren innerhalb von SwissImpex Dashboard aufgezeigt wer-
den, zumindest so weit, wie für den Autor nachvollziehbar. 

Wir beschränken uns auf das Wesentliche, was ausreicht, damit ein Nutzer wichtige Eckdaten des Schweizer Aussen-
handels in Erfahrung bringen kann. Vorgehensschritte finden sich auch auf der Startseite, https://www.swissimpex.ad-
min.ch, unter «SwissImpex Anleitung». 

Als erstes starten wir mit der Abfragemaske unter https://www.swissimpex.admin.ch/dashboard. 

Es erscheint ein Durcheinander, auf das aktuelle Total schweizerischer Aussenhandelszahlen bezogen. 
  

https://www.swiss-impex.admin.ch/dashboard
https://www.swissimpex.admin.ch/
https://www.swissimpex.admin.ch/
https://www.swissimpex.admin.ch/dashboard
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Das Ergebnis ist nicht hilfreich, umso mehr, als sich die Ansicht auf die aktuell letzten 12 Monate des gesamtschweize-
rischen Aussenhandels bezieht. Also klicken wir auf «Alle», was in der unveränderten Ansicht Eingrenzungsmöglichkei-
ten erlaubt. Zu diesem Zweck klicken wir auf «Steuerelemente», was folgende Ansicht eröffnet: 

Uns interessieren primär die Jahreswerte. Als konkretes Beispiel auf den Import von Sicherungen bezogen. 

➔ Als erstes wählen wir unter «Periodentyp» «Jahr» aus. Unter «Periode» nehmen wird das Jahr 2025. Wir können 
es zu Vergleichszwecken auch mit dem Vorjahr verknüpfen und nehmen 2024 dazu. 

➔ Unter «Verkehrsrichtung» wählen wir «Import», unter «Total» lassen wir «Gesamttotal (Total 2)» stehen. 

➔ Unter «Waren (Stufe)» wählen wir «TN 8-stellig», gleichbedeutend für achtstellige Tarifnummer. Sicherungen ha-
ben die Tarifnummer 8536.1000. Wir geben diese Nummer unter «Waren (Text)» ein und klicken auf «Suchen». 
Im Fenster erscheint das Gewünschte, «8536.1000 – Sicherungen für eine Spannung von =< 1000 V». 

➔ Unter «Währung» sind «CHF» gesetzt, ebenso unter «Gewichtseinheit» die «Kilogramm (kg)», was wir so stehen 
lassen. 

➔ Unter «Ländergruppe» wählen wir «Welt», unter «Untergruppe» «Alle» Länder und unter «Handelspartner» 
ebenfalls «Alle». 

Die nachfolgende Tabelle mit Gesamthandelszahlen für Import und Export sowie der Handelsbilanz interessiert uns 
nicht – sie betrifft wiederum Zahlen zum gesamtschweizerischen Aussenhandel! Wir scrollen etwas nach unten. 
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Basierend auf den selektierten Steuerelementen ist die nachfolgende Tabelle zum Import von Sicherungen zum Jahr 
2025 erschienen: 

Die Handelspartner (Länder) erscheinen in alphabetischer Reihenfolge. Dies ist auf den ersten Blick nicht dienlich. Uns 
interessiert die Darstellung der Handelspartner (Lieferländer) in absteigender Folge nach Menge der Ware in Kilogramm. 
Zu diesem Zwecke klicken wir auf das Feld «Handelspartner». Im erscheinenden Fenster gehen wir auf «Sortieren nach 
Handelspartner», gleich daneben auf «= Kilogramm (kg)». Es erscheint zuerst eine Sortierung der Handelspartner nach 
Kilogramm in aufsteigender Folge. Wir möchten das Ganze aber in absteigender Folge und klicken nochmals auf «Han-
delspartner» und ändern «Sortierreihenfolge: Aufsteigend» in «Absteigend». Es erscheint die bevorzugte Gliederung: 

In dieser Ansicht kann man wohl nach unten scrollen, um weitere Handelspartner zu sehen. Wir wollen jedoch die ge-
samte Übersicht. Zu diesem Zweck muss die Tabelle exportiert werden. Auf der Bildschirmansicht für Aussenhandel (in 
vorstehendem Bildausschnitt nicht sichtbar) findet sich oben rechts das nachfolgende Feld, wo wir auf die drei Punkte 
klicken. Unter den Auswahlmöglichkeiten klicken wir auf «Exportieren in Excel».  

Das Programm bereitet den Export vor. 

Oberhalb der Steuerelemente, in der Ansicht rechts oben, findet sich das Symbol 
für den Download. Wir klicken darauf und wählen «Exporte anzeigen». Es dauert 
kurz, dann erscheint das Fenster mit der Excel-Datei, wo wir «zum Downloaden 

klicken». Der Download erscheint oben und mit «Datei öffnen» erscheint die Tabelle im Excel, nach Ländern mit der 
Menge in Kilogramm absteigend sortiert, zuoberst mit den Zahlen für die Periode 2025. Scrollt man weiter nach unten 
erscheinen, ebenfalls absteigend sortiert, die Zahlen für 2024. Die im Excel erschienene Tabelle erscheint in etwas wirrer 
Aufmachung. Um Ordnung hineinzubringen, muss deren Bearbeitung aktiviert werden. 
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Hier muss kräftig formatiert werden, bei Spalten und Zeilen, damit alles einsehbar ist! Das war früher anders. So erschien 
oben das Gesamttotal der länderbezogenen Importe, was heute fehlt. Nunmehr muss diese Totalisierung selbst im Excel 
vollzogen werden. Neu sind Länderkürzel dazugekommen, welche eher stören. Unnötige Spalten wie Ländergruppe und 
Untergruppe können beseitigt werden etc. Die laufende Wiederholung des Warentextes bei jeder Länderzeile ist eben-
falls lästig. Wer mit Excel versiert ist, weiss sich dabei zu helfen! 

5.2 Weitere Hinweise und Tipps zum SwissImpex «Dashboard» 

➢ Selbstverständlich kann auch nach Zahlen für ein einzelnes Land gesucht werden, man braucht nicht immer alle 
Handelspartner miteinzubeziehen. Wir haben uns nur mit dem Import beschäftigt. Sucht man nach dem Export, 
so sind die Vorgehensschritte genau dieselben! 

➢ Wenn man zu lange in der geöffneten Applikation verbleibt und Steuerelemente wiederholt verändert, kann 
es geschehen, dass das Programm nicht mehr reagiert. Dann bleibt nichts anderes übrig, als wieder neu einzu-
steigen und von vorne zu beginnen! 

➢ Neben einem Jahr stehen als weitere Perioden für die Suche auch Monat oder Quartal zur Verfügung. 

➢ Die Suche nach Import- und Exportzahlen kann auch gleichzeitig, im selben Suchvorgang, erfolgen. In der Er-
gebnistabelle Aussenhandel erscheinen dann die Daten für den Import und den Export in getrennten Spalten 
nebeneinander. In dieser Ansicht können nur entweder die Importe oder die Exporte sortiert werden, aber 
nicht beide gleichzeitig. 

➢ Achtung: 
Der Datenbestand von SwissImpex Dashboard geht wohl bis ins Jahr 2012 zurück. Geht man bei der Suche nach 
einer Ware auf frühere Jahre zurück, kann es vorkommen, dass das mit der heutigen Tarifnummer Gesuchte 
nicht erscheint. Dies ist dann der Fall, wenn Tarifnummern über einen längeren Zeitraum hinweg entweder neu 
gebildet worden sind oder auch Änderungen erfahren haben. Auf Abfrageperioden bezogen erscheinen in der 
Ergebnistabelle nur solche, welche zum fraglichen Zeitpunkt existierten! 

➢ Achtung: 
Die schweizerischen Aussenhandelszahlen werden vom BAZG monatlich aufbereitet und im SwissImpex Dash-
board publiziert. Eine aktuelle Jahresübersicht steht frühestens Ende Januar des Folgejahres zur Verfügung. 
Deshalb findet sich in der Ansicht des Aussenhandels zu einer Ware ab diesem Zeitpunkt der Hinweis «Blau 
hinterlegte Zahlen sind noch provisorisch». Sie können in den Folgemonaten noch Änderungen erfahren. Un-
ter «Weitere Informationen» findet sich der Hinweis, dass der definitive Jahresabschluss erst Ende Mai des 
Folgejahres erfolgt. 


